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Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten 
(HSK) 
Anlage: Aktualisierte Textfassung des Handlungsrahmens 
 
 

I. 
 

Mit dem bisherigen Prüfpunkt bei Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten 

(HSK) durch die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden, wonach die Realsteuer-

hebesätze der HSK-Kommunen erheblich über dem Durchschnitt ihrer Größenklasse 

liegen müssen, wurde nicht beabsichtigt, eine sich steigernde Hebesatzspirale in 

Gang zu setzen. Dies wird u.a. an der Reihenfolge der im Handlungsrahmen aufge-

führten Prüfpunkte ersichtlich, die sich bewusst zunächst auf Ausgabeneinsparungen 

beziehen und damit unter Berücksichtigung der gesetzlichen Subsidiarität der Steuer-

finanzierung kommunaler Aufgaben voraus gehen. In Einzelfällen wurden indes unter 

Berufung auf die bisherige Textfassung des Handlungsrahmens aufsichtsbehördlich 

konkrete Bandbreiten mit bestimmten Prozentsätzen für eine Erhöhung der Hebesät-

ze „deutlich über dem Durchschnitt“ als Voraussetzung für eine Genehmigung vorge-

geben.   
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Die gewogenen durchschnittlichen Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbe-

steuer sind in Nordhein-Westfalen im Vergleich der Flächenländer auf einem über-

durchschnittlichen Niveau. Um es nicht zu einer sich darüber hinaus ständig stei-

gernden „Hebesatzspirale“ kommen zu lassen, wird die Ziffer 10 des Handlungsrah-

mens neu gefasst (vgl. Anlage).  

 

Die textliche Neufassung verzichtet auf die Forderung „deutlich über dem Durch-

schnitt“, so dass es künftig als Prüfpunkt für die Genehmigung von HSK durch die 

Kommunalaufsicht als ausreichend angesehen wird, wenn die kommunalen Steuer-

hebesätze mindestens in Höhe der Durchschnittshebesätze der Größenklasse fest-

gesetzt sind.  

 

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Haushaltsgrundsätze (insbesondere Ver-

pflichtung zum Haushaltausgleich, Grundsatz der Finanzmittelbeschaffung) eröffnet 

die Neuregelung einer einzelnen Gemeinde in Haushaltssicherung indes nicht die 

Möglichkeit zur Senkung der Hebesätze. Dies kann erst erfolgen, wenn das gesetzli-

che Ziel „Haushaltsausgleich“ durch den Abbau der Fehlbeträge der Verwaltungs-

haushalte aus Vorjahren erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Ge-

meinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.  

 

Entsprechend der Reihenfolge des Handlungsrahmens sollten die Kommunalauf-

sichtsbehörden in Haushaltssicherungsgesprächen beachten, dass die Kommunen 

ihre Konsolidierungsanstrengungen vorrangig auf die Reduzierung von Ausgaben 

und die kostengerechte Ausschöpfung der Möglichkeiten bei Gebühren/Entgelten 

und der sonstigen Einnahmen konzentrieren, wie es die Grundsätze für die Einnah-

me- bzw. Finanzmittelbeschaffung der Gemeindeordnung vorsehen (§ 76 GO a.F. / § 

77 n.F). Das Niveau der kommunalen Steuern kann insoweit nur dann und nur in Zu-

sammenhang mit ausgabebezogenen Konsolidierungsmaßnahmen zu einem Thema 

aus aufsichtbehördlicher Sicht werden, wenn die vorrangigen Konsolidierungsmög-

lichkeiten und Einnahmen konsequent ausgeschöpft sind und allein nicht zum Er-

gebnis eines genehmigungsfähigen HSK führen.  

 

Hinsichtlich der Änderung des Teils II Ziffer 2 weise ich auf den Kommunalfinanzbe-

richt „November 2005“ (Kapitel 6) hin.  
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II. 
 

Der Handlungsrahmen für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten 

(HSK) wird daher wie folgt geändert und ergänzt: 

 

Zu Teil I Nr. 10: 

 

Die bisherige Textfassung wird durch folgende Neufassung ersetzt: 

 

„10. Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen 

bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen 

Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbe-

schaffung (§ 77 GO NRW) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen 

Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht 

kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ durch den Abbau 

der Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte aus Vorjahren erreicht ist und die 

dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuer-

hebesätze nicht gefährdet wird.“ 

 

Zu Teil II Nr. 2: 

 

Die bisherige Textfassung entfällt. Die neue Textfassung lautet: 

 

„2. Alle Konsolidierungsmaßnahmen sind im HSK detailliert und nicht nur durch 

Verweise auf den Haushaltsplan zu beschreiben. Sie sind im bekannt zu ma-

chenden Haushaltsplan und zumindest für ein weiteres Jahr im HSK haus-

haltsstellenscharf darzustellen. Die Konsolidierungsmaßnahmen sollen auch 

für den Konsolidierungszeitraum bis zur Wiederlangung des Haushaltsaus-

gleichs grundsätzlich haushaltsstellenscharf dargestellt werden. Nach §§ 1,6 

NKFG gilt das bisherige Haushaltsrecht bis zur (faktischen) Umstellung auf 

NKF. Für den Zeitraum nach Umstellung der Haushaltswirtschaft auf das NKF, 

spätestens für die Zeit ab 01.01.2009, ist darauf zu verzichten, die Aufstellung 

eines haushaltsstellenscharfen HSK zu verlangen. Für diesen Zeitraum reicht 
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es aus, den Abbau der Fehlbeträge der Verwaltungshaushalte aus Vorjahren 

(sog. „Altfehlbeträge“) nachvollziehbar darzustellen.“ 

 

Im Weiteren wurden redaktionelle Textänderungen vorgenommen, die sich aus Zita-

ten des Gesetzestextes der GO NRW ergaben. Aus Gründen vereinfachter Anwen-

dung habe ich die aktualisierte Textfassung des Handlungsrahmens als Anlage kom-

plett beigefügt.  

 

Von einer Veröffentlichung im Ministerialblatt wird abgesehen. Der neue Text des 

Handlungsrahmens wird in das Internetangebot des Innenministeriums im Bereich 

„Haushaltssicherung“ aufgenommen. 

 

Im Auftrag 

gez. Winkel 

  

 


